
Das Zusammenspiel von Sport und Kartellrecht ist ein viel-
schichtiges Thema, das zwischen der Bewahrung von Sports-
geist (Fair Play) und dem Schutz vor Marktmacht oszilliert.
Der EuGH hat im Winter 2023 drei richtungsweisende Ent-
scheidungen, SuperLeague (C-333/21), ISU (C-124/21 P) und
Royal Antwerp (C-680/21), zur Anwendung des Kartellrechts
auf Fragen der Sports Governance erlassen. Diese Urteile, allen
voran SuperLeague, haben weitreichende Implikationen für

europäische Sportverbände, Athlet:innen, Vereine, Fans und
andere Beteiligte, die beleuchtet werden sollen.1

In der dynamischen Welt des Sports, in der Athlet:innen nach
Siegen streben und Fans sie dabei in Massen unterstützen, hat

das Konzept des Wettbewerbs eine andere Bedeutung als in tra-
ditionellen Wirtschaftszweigen. Die Integration kartellrechtli-
cher Grundsätze in die Ausgestaltung der Sports Governance
hat weitreichende Auswirkungen auf alle Beteiligten. Mit seinem
Hattrick an Entscheidungen hat der EuGH eine akademische
und nebenbei äußerst medienwirksame Debatte angestoßen, de-
ren Ergebnisse Sportfans ebenso wie Kartellrechtsexperten glei-
chermaßen begeistern wie vor den Kopf stoßen können.2

„Football. Is. Free. Free from the monopoly of UEFA“ – so zeleb-
rierte Bernd Reichart, CEO der neu etablierten A22 Sports Ma-
nagement, die zur Inszenierung der European Super League
(„ESL“) berufen wurde, das Urteil des EuGH 21. 12. 2024, Super-
League. Der Gerichtshof habe entschieden, dass alle Fußballver-
eine das Recht haben, neue europäische Wettbewerbsformate zu
schaffen.3 Aber ist dem wirklich so?

Im April 2021 erreichte Fußballliebhaber die brisante Ankündi-
gung, dass sich zwölf führende europäische Fußballvereine im
Bestreben zusammengetan haben, einen neuen Wettbewerb,
die European Super League, zu gründen. Es sollte sich um eine
Konkurrenzliga zu den bestehenden, vom europäischen Dach-
verband UEFA (Union of European Football Associations) und
der Weltfußballorganisation FIFA (Fédération Internationale de
Football Association) ausgetragenen Bewerben handeln. Die zu-
grundeliegende Aktionärs- und Investitionsvereinbarung sah
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vor, dass die Gründerclubs finanziell von der Teilnahme profi-
tiert hätten, jedoch zugleich ohne sportliches Risiko vor einem
Abstieg in der ESL gefeit waren – ein Faktor, der schon ohne das
Hinzutreten weiterer Umstände das Wettbewerbsgleichgewicht
in den nationalen Ligen und im europäischen Fußball zu beein-
flussen geeignet war.4

Zum Zeitpunkt der Gründungsbestrebungen der ESL beruh-
ten die Statuten von UEFA auf dem Prinzip, dass dieser Verband
die alleinige Zuständigkeit für die Organisation internationaler
Wettbewerbe in Europa, an denen ihre Mitgliedsverbände und/
oder ihre Vereine teilnehmen (ausgenommen FIFA-Wettbewer-
be), innehat. So durften internationale Bewerbe, die nicht von
der UEFA organisiert, aber auf ihrem Gebiet ausgetragen wer-
den, nur mit der vorherigen Genehmigung von UEFA und/oder
FIFA und der betreffenden Mitgliedsverbände durchgeführt wer-
den (im Folgenden „Genehmigungsvorschriften“).5 Zudem sahen
die Statuten von UEFA und FIFA vor, dass ausschließlich diese
Verbände und ihre Mitgliedsverbände die Genehmigung der
Verbreitung von Bild- und Tonträgern sowie anderen Datenträ-
gern von Fußballveranstaltungen in ihren Zuständigkeitsberei-
chen erteilen dürfen (im Folgenden „Verwertungsvorschriften“).6

Die ESL schaffte es zunächst nicht einmal in die Qualifikation:
Rund 72 Stunden nach ihrer Ankündigung kollabierte sie im
Wesentlichen. Neun der zwölf Gründervereine distanzierten sich
vom Projekt. Fans bezeichneten die ESL als „illegitim, unverant-
wortlich und systematisch wettbewerbsschädlich“.7 Die UEFA kün-
digte in Folge des „zynischen Projekts, [das] auf dem Eigeninte-
resse einiger weniger Vereine beruht“ an, alle ihr zur Verfügung
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Formation der ESL
zu verhindern. Gemeinsammit FIFA wurde bekräftigt, dass jeder
an der ESL teilnehmende Verein oder Spieler von den von der
FIFA und UEFA organisierten Bewerben ausgeschlossen würde
(im Folgenden „Sanktionen“).8 Die ESL hätte es nämlich ver-
säumt, von der FIFA und der UEFA, den Statuten entsprechend,
eine Vorab-Genehmigung einzuholen.

Die ESL reichte beim Handelsgericht in Madrid Klage gegen die
FIFA und die UEFA mit dem Vorwurf des Verstoßes gegen
Art 101 und 102 AEUV ein, der sich in den oben skizzierten
Genehmigungsvorschriften, Verwertungsvorschriften und den
verbundenen Sanktionenmaterialisierte, und erwirkte eine Reihe
einstweiliger Verfügungen. Im Hauptverfahren richtete das spa-
nische Gericht sechs Vorlagefragen an den EuGH; fünf davon zur
Vereinbarkeit der Genehmigungs- und Verwertungsvorschriften
sowie der Sanktionen von FIFA und UEFA mit Art 101 und 102
AEUV. Mit der sechsten Frage bat das Gericht um die Auslegung
der Art 45, 49, 56 und 63 AEUV, dh der unionsrechtlich garan-
tierten Freizügigkeitsrechte.9

Die Internationale Eislauf-Union („ISU“) ist die Dachorganisa-
tion und die einzige vom Olympischen Komitee anerkannte Or-
ganisation für Eiskunst- und Eisschnelllauf, bestehend aus natio-
nalen Sportverbänden als Mitglieder. Die ISU legte, ähnlich wie
FIFA und UEFA, Vorabgenehmigungsregeln für internationale
Eislaufwettbewerbe fest, die finanzielle und ethische Anforde-
rungen an die Organisatoren umfassen (im Folgenden „Vorabge-
nehmigungsregeln“). Bei Ablehnung eines Genehmigungsan-
trags konnte der Organisator eines Bewerbs beim Court of Ar-

bitration for Sport („CAS“) in der Schweiz Berufung einlegen (im
Folgenden „Schiedsverfahrensregeln“). Darüber hinaus enthielt
das Regelwerk der ISU-Teilnahmebedingungen für Athlet:innen
(im Folgenden „Zulassungsregeln“), die vorsahen, dass jene Ath-
let:innen, die an nicht von der ISU genehmigten Bewerben teil-
nahmen, mit einer lebenslangen Sperre von ISU-Wettbewerben
belegt werden konnten. Den Athlet:innen stand das Recht zu,
gegen eine solche Sperre Berufung beim CAS einzulegen.10

2014 reichten zwei professionelle Eisschnellläufer aus den Nie-
derlanden bei der Europäische Kommission eine Beschwerde
ein, in der sie einen Verstoß der oben skizzierten Regeln durch
die ISU gegen das europäische Wettbewerbsrecht geltend mach-
ten. Die Kommission kam 2017 zum Ergebnis, dass die Regeln
der ISU gegen Art 101 AEUV verstoßen, was durch das EuG11

weitgehend bestätigt wurde (mit Blick auf die Vorabgenehmi-
gungsregeln und die Zulassungsregeln, jedoch nicht hinsichtlich
der Schlussfolgerungen zu den Schiedsverfahrensregeln). Die
ISU legte gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim EuGH ein.

Bestimmte, seit 2009 geltende UEFA-Regeln verlangen von Pro-
fifußballvereinen, die an internationalen Wettbewerben der
UEFA teilnehmen wollen, eine festgelegte Anzahl von „Home
Grown Players“ („HGP“) auf ihren Spielberichtsbögen. Diese
Spieler müssen im Alter von 15 bis 21 Jahren mindestens drei
Jahre lang von ihrem Verein oder einem anderen Verein dessel-
ben nationalen Verbandes ausgebildet worden sein. Ähnliche Re-
geln gelten im belgischen Fußballverband Royal Belgian Football
Association („URBFSA“) für Spiele im Inland, bekannt als „Home
Grown Rules“. Diese schreiben eine Mindestanzahl an Spielern
pro Fußballdivision vor, die jeweils eine Ausbildung von einem
belgischen Verein genossen haben müssen.12

Ein Profifußballspieler und der Royal Antwerp Football Club ha-
ben diese Regeln in Anbetracht eines möglichen Verstoßes gegen
Art 101 AEUV und/oder die Arbeitnehmerfreizügigkeit gem
Art 45 AEUV beim belgischen Schiedsgericht für Sport
(„CBAS“) angefochten. CBAS wies die Anträge zurück, worauf-
hin in Brüssel Klage gegen URBSFA auf Nichtigerklärung des
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Schiedsspruchs eingebracht wurde. Das Brüsseler Gericht er-
suchte den EuGH um Vorabentscheidung zu zwei Fragen: Zu-
nächst, ob die von der UEFA und URBSFA erlassene Regelung
über HGP von Art 101 AEUV erfasst wird und zum anderen
nach der Vereinbarkeit dieser Regelung mit Art 101 AEUV sowie
mit der in Art 45 AEUV garantierten Arbeitnehmerfreizügigkeit.

In SuperLeague wie auch in ISU und Royal Antwerp bekräftigte
der EuGH zunächst, dass sportliche Tätigkeiten nicht vom An-
wendungsbereich der Art 101 (oder Art 102) AEUV sowie der
Bestimmungen des AEUV zur Arbeitnehmerfreizügigkeit ausge-
nommen sind, sofern es sich um wirtschaftliche Aktivitäten han-
delt.14 Sowohl die Organisation und Vermarktung internationaler
Wettbewerbe als auch die Verwertung der verschiedenen mit die-
sen Wettbewerben verbundenen Rechte (SuperLeague) sind wirt-
schaftliche Aktivitäten. Sowohl FIFA als auch UEFA üben solche
aus15 und sind daher, neben den nationalen Konföderationen, in
dieser Eigenschaft als Unternehmen iSd Art 101 AEUV zu qua-
lifizieren.16 Ähnliches wurde iS ISU17 und Royal Antwerp18 für die
jeweiligen Akteure festgestellt.

Das von Art 101 Abs 1 AEUV vorausgesetzte Vorliegen einer
Vereinbarung oder abgestimmten Verhaltensweise oder eines Be-
schlusses einer Unternehmensvereinigung war ebenfalls erfüllt:
In den bestehenden Genehmigungsvorschriften der FIFA und
UEFA sowie in den mit der Missachtung der Vorschriften ver-
bundenen Sanktionen sah der EuGH einen Beschluss einer Un-
ternehmensvereinigung.19 Gleiches gilt für die von ISU auferleg-
ten Vorabgenehmigungs- und Zulassungsregeln.20 Diese Vor-
schriften wirkten sich unmittelbar auf die Bedingungen der Aus-
übung der wirtschaftlichen Tätigkeit jener Unternehmen
(nationale Verbände, Klubs und Profisportler) aus, die unmittel-
bar oder mittelbar Mitglieder der Unternehmensvereinigung
sind.21

Die im etwas anders gelagerten Royal Antwerp Fall in Frage
stehenden Home Grown Rules hatten unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Arbeit der Profispieler (zumal sie die Zusammenset-
zung für Teilnahmen an Wettbewerben bestimmten, mit Sankti-
onen verbundenen Bedingungen unterwarfen) und fielen somit
ebenfalls in den Anwendungsbereich von Art 101 AEUV und
Art 45 AEUV.22

Im Fall der SuperLeague haben auch die daran beteiligten
Fußballclubs, bei denen es sich ebenfalls um Unternehmen han-
delt, eine Vereinbarung getroffen, und zwar die Vereinbarung zur
Gründung einer neuen Liga. Wenngleich diese Vereinbarungen
nicht Gegenstand der Entscheidung iS SuperLeague war, geben
die Gründungsvorschriften der ESL prima facie durchaus Anlass
zu wettbewerblichen Bedenken. So war etwa – auf rein sportli-
cher Ebene – vorgesehen, dass kein Verein, der nicht Gründer-
verein war, in die ESL ein- oder in dieser aufsteigen konnte. Dies
hatte massive finanzielle Implikationen. Mit den medial kolpor-
tierten Gewinnausschüttungen, die sich Gerüchten zufolge im
Bereich von rund 200 Mio Euro pro Jahr23 allein für drei Grün-
derclubs bewegen sollten, wären diese in der Position gewesen,
sowohl ihre bestehenden Kader als auch Nachwuchsmannschaf-
ten zu fördern und so in Talent zu reinvestieren: eine Möglich-
keit, die anderen Vereinen niemals offenstand. Dies hätte unwei-
gerlich zu einem wettbewerblichen Ungleichgewicht zugunsten
der Gründerclubs geführt.24 Weitere Überlegungen zu dieser Fra-
ge würden jedoch den Rahmen des gegenständlichen Artikels
sprengen.

Der EuGH ordnete der UEFA und FIFA in SuperLeague zwei
unterschiedliche, aber komplementäre Wirtschaftstätigkeiten
zu: die Organisation und Vermarktung internationaler Fußball-
wettbewerbe in der EU und die Verwertung der verschiedenen
mit diesen Wettbewerben verbundenen Rechte.25 Zur Eröffnung
des Anwendungsbereichs des Missbrauchsverbots unterstrich
der EuGH, dass FIFA und UEFA auf den oben skizzierten Märk-
ten eine marktbeherrschende Stellung, womöglich sogar eine
Monopolstellung, zukommt26 (wobei es nicht darauf ankommt,
ob diese ein rechtliches Monopol innehaben; aktuell sei es wirt-
schaftlich unmöglich, außerhalb des Ökosystems von FIFA und
UEFA einen rentablen Bewerb zu etablieren).27

Besondere Bedeutung hat die Argumentation des EuGH zur
funktionellen Einordnung der machthabenden Akteure mit Blick
auf Art 106 AEUV. Der EuGH übertrug nämlich sowohl in Su-
perLeague als auch ISU Verantwortlichkeiten, die öffentlichen
(oder quasi-öffentlichen) Unternehmen durch die Rsp zu
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Art 106 AEUV auferlegt werden, auf private Unternehmen, die
aus eigenem Verhalten eine funktionell gleichwertige Rolle ein-
nehmen.28

Der EuGH maß der Tatsache besondere Bedeutung zu, dass
Sportverbände (wie FIFA, UEFA oder ISU), welche die wirt-
schaftliche Tätigkeit der Veranstaltung und Vermarktung von
Wettbewerben ausüben, durch Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften die Befugnis übertragen wurde, de jure oder de facto
die anderen zur Durchführung dieser Wettbewerbe zugelassenen
Unternehmen zu bestimmen. Dieser Umstand kreierte nach Auf-
fassung des EuGH einen Interessenkonflikt und verschaffte den
Sportverbänden einen offensichtlichen Vorteil gegenüber Wett-
bewerbern, indem er es etwa UEFA ermöglichte, Wettbewerbern
den Zugang zumMarkt zu verwehren und gleichzeitig die eigene
wirtschaftliche Tätigkeit zu begünstigen.29 In ISU wie auch in
SuperLeague wandte der EuGH seine Rsp, wonach schon dieser
Interessenkonflikt in einem Spannungsverhältnis zu den Wettbe-
werbsregeln des AEUV steht, auch auf Verbände an, die durch
ihr eigenes autonomes Verhalten in eine ähnliche Position wie
die von Art 106 AEUV konzeptionell erfassten Unternehmen ge-
kommen sind.30

Im Vorfeld zur Entscheidung iS SuperLeague sorgten die Schluss-
anträge des GA Rantos für Begeisterungsstürme bei vielen Sport-
funktionären (you never walk alone), weil der GA Art 165 AEUV
im Kontext der Entscheidung eine tragende Rolle zusprechen
wollte.

GA Rantos führte aus, dass Art 165 AEUV die verfassungsrecht-
liche Anerkennung des Europäischen Sportmodells zum Aus-
druck bringt, welches offene und transparent zugängliche Wett-
bewerbe priorisiert. Es baut auf einem System finanzieller Solida-

rität auf, das es ermöglicht, jene Einnahmen, die durch Sportak-
tivitäten auf der Profiebene erzielt werden, umzuverteilen und
auf den unteren Ebenen des (Amateur-)Sports zu reinvestieren.31
Der besondere soziale Charakter des Sports soll nach Auffassung
des GA eine differenzierte rechtliche Behandlung rechtfertigen.
In diesem Punkt betrachtete GA Rantos Art 165 AEUV als Ein-
fallstor, um unter Verweis auf die soziale und erzieherische Funk-
tion des Sports zu einem objektiven Rechtfertigungsgrund für
Wettbewerbsbeschränkungen zu gelangen.32

Dieses Einfallstor hat der EuGH klar geschlossen (so in Super-
League und auch in Royal Antwerp). Art 165 AEUV soll zwar von
den zuständigen Unionsorganen berücksichtigt werden, wenn
auf dieser Grundlage Fördermaßnahmen oder Empfehlungen
im Bereich des Sports erlassen werden. Art 165 AEUV sei aber
keine Sonderregelung, die den Sport von anderen Bestimmungen
des Primärrechts ausnimmt oder eine besondere Behandlung des
Sports im Rahmen dieser Anwendung erfordert.33 Der tiefen
Überzeugung vieler Sportfunktionäre, dass es für den Profisport
eine Bereichsausnahme von „profanen“ Regeln gibt, die etwa die
Arbeitnehmerfreizügigkeit oder den Schutz des wirtschaftlichen
Wettbewerbs gewährleisten sollen, wurde damit endgültig eine
Absage erteilt.

Nach der Auffassung von GA Rantos in SuperLeague seien die
Genehmigungsvorschriften von FIFA und UEFA für neue Wett-
bewerbe mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar.34
FIFA, UEFA, ihren Mitgliedsverbänden und nationalen Ligen
sei es nicht untersagt, Sanktionen gegen Vereine anzudrohen,
wenn diese an der Einführung eines neuen Wettbewerbs beteiligt
sind.35 Ähnlich stünde EU-Wettbewerbsrecht den in den FIFA-
Statuten enthaltenen Beschränkungen hinsichtlich der aus-
schließlichen Verwertung der Rechte an den von der FIFA und
der UEFA veranstalteten Wettbewerben nicht entgegen, weil die-
se Beschränkungen mit der Verfolgung der legitimen Ziele, die
mit der Besonderheit des Sports zusammenhängen, einhergingen
und verhältnismäßig seien.36

GA Rantos eröffnet mit seinem Verweis auf die Notwendigkeit
einer Verhältnismäßigkeitsprüfung schon bei der Beantwortung
der Frage, inwieweit Art 101 Abs 1 AEUV auf Regeln im Bereich
der Sports Governance anwendbar ist, eine Diskussion nach der
rechtsdogmatischen Einordnung und den Grenzen der „Ancil-
lary Restraints“-Doktrin. Nach dieser Doktrin können die mit
der Durchführung einer nicht wettbewerbsbeschränkenden
Hauptvereinbarung unmittelbar verbundenen, potenziell wettbe-
werbsbeschränkenden Nebenabreden mit dem Kartellverbot ver-
einbar sein, wenn sie für die Hauptvereinbarung notwendig und
angemessen sind. Die Anwendung der „Ancillary Restraints“-
Doktrin ist dabei wohlgemerkt von der Anwendung des Art 101
Abs 3 AEUV zu unterscheiden, der sich auf bestimmte wirt-
schaftliche Vorteile aufgrund der den Wettbewerb beschränken-
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den Vereinbarungen bezieht, die gegen die beschränkenden Aus-
wirkungen der Vereinbarungen abzuwägen sind (diese Abwä-
gung ist dabei Art 101 Abs 3 AEUV vorbehalten).37, 38 In Praxis
und Lit herrschte seit Längerem Unklarheit, wie die ausnahms-
weise Durchführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung von Re-
geln rein sportlichen Charakters im Rahmen der Anwendung
von Art 101 AEUV dogmatisch zu rechtfertigen ist.39

GA Rantos argumentiert in der Hauptfrage, dass er die wett-
bewerbsbeschränkenden Wirkungen, die sich aus den Vorschrif-
ten von FIFA und UEFA ergeben, zur Erreichung legitimer, mit
der Besonderheit des Sports zusammenhängender Ziele erforder-
lich und angemessen erachtet (wobei diese Ziele iW in der Beibe-
haltung der Teilnahme an Bewerben auf Grundlage sportlicher
Ergebnisse sowie der Chancengleichheit und Solidarität liegen,
auf denen auch das europäische Sportmodell beruht). Der Hin-
tergrund für diese These soll zunächst anhand der einschlägigen
älteren – nicht unbedeutend zur Unsicherheit beitragenden –
Rsp beleuchtet werden:

Den Anpfiff zur Entwicklung einer weit gefassten „Ancillary
Restraints“-Doktrin, die über rein wirtschaftliche Zusammen-
hänge hinausgeht, gab der EuGH in der Rs Wouters,40 in der es
um Regeln für die Regulierung des Rechtsanwaltsberufs ging.
Diesem Urteil folgend ist nicht jede Vereinbarung zwischen Un-
ternehmen oder jeder Beschluss einer Unternehmensvereini-
gung, durch die die Handlungsfreiheit der Parteien beschränkt
wird, automatisch vom Verbot des Art 101 AEUV erfasst. Es
sei der Gesamtzusammenhang, in dem der fragliche Beschluss
zustande gekommen ist oder wirkt, und insb dessen Zielsetzung
zu würdigen (im Fall von Wouters die ordnungsgemäße Aus-
übung des Rechtsanwaltsberufs).41 Das Urteil bedeutete iW, dass
in bestimmten Fällen eine Abwägung zwischen nicht wettbe-
werbsbezogenen Zielen und einer Wettbewerbsbeschränkung
vorgenommen werden kann. Diese kann zum Ergebnis führen,
dass die ersteren gewichtiger sind als die Letztere, sodass kein
Verstoß gegen Art 101 Abs 1 AEUV vorliegt.42

Seitdem wurde die „Wouters Doktrin“ auch in anderen Fällen
angewendet, in denen es um freiberufliche Dienstleistungen
ging. Bemerkenswert – und für Zwecke der Analyse im Sportbe-
reich relevant – war die Anwendung in Meca-Medina,43 in der
der EuGH, vier Jahre nach Wouters, zum Schluss kam, dass die
Anti-Doping-Bestimmungen des Internationalen Schwimmver-
bands legitime Ziele verfolgten, faire Abläufe von Sportwett-
kämpfen, Chancengleichheit und Gesundheit der Sportler ge-
währleisteten und deswegen nicht dem Anwendungsbereich
des Art 101 Abs 1 AEUV unterlagen.44 Dies ungeachtet der Tat-
sache, dass die Anti-Doping-Bestimmungen die Handlungsfrei-
heit der Athlet:innen einschränkten und auch eine Einschrän-
kung des potenziellen Wettbewerbs zwischen ihnen bewirkten.

Prämisse der somit weiterentwickelten und zur „Wouters/Me-
ca-Medina“ avancierten Doktrin ist, dass das wettbewerbsbe-
schränkende Verhalten ein legitimes Ziel von öffentlichem Inte-
resse verfolgt, das Verhalten zur Verfolgung des Ziels tatsächlich
notwendig sein muss, und die wettbewerbsbeschränkenden Aus-
wirkungen des Verhaltens nicht zur Ausschaltung des gesamten
Wettbewerbs führen dürfen.45 Im Kern wendet der EuGH damit
jenes Prüfungsschema an, das im Unionsrecht aus der Prüfung
ungeschriebener Rechtfertigungsgründe bei nichtdiskriminier-
enden Beschränkungen der wirtschaftlichen Grundfreiheiten be-
kannt ist.

Der in seiner Urform rein ideelle sportlicheWettbewerb von Ath-
let:innen bietet seit der Kommerzialisierung des Profisports er-
hebliches Konfliktpotenzial zwischen der Inanspruchnahme
sportverbandlicher Regelungsautonomie einerseits und wettbe-
werbsbeschränkenden Auswirkungen andererseits.46 Die Rolle
vonWouters/Meca-Medina in diesem Konflikt ist auch 2024 noch
ungeklärt.

Zum einen besteht ein akademischer Dissens zur dogmati-
schen Einordnung der Wouters/Meca-Medina-Doktrin. Diese
könne sich aus einer, an das US-amerikanische Kartellrecht an-
gelehnten, „rule of reason“-Argumentation ergeben (anders als
eine per-se-Wettbewerbsbeschränkung erfordert die rule of rea-
son die Berücksichtigung der Umstände, die die Wettbewerbsbe-
schränkung umgeben, einschließlich der Auswirkungen der Be-
schränkung im konkreten Fall und etwaiger wettbewerbsfördern-
der Vorteile).47 Eine häufiger argumentierte Einordnung der
Wouters/Meca-Medina-Doktrin ist dieselbe als Variante der
oben skizzierten Ancillary-Restraints-Doktrin. Diese setzt schon
nach ihrer Definition voraus, dass eine wettbewerbsbeschränken-
de Nebenabrede nur dann nicht von Art 101 Abs 1 AEUV erfasst
wird, wenn die Hauptvereinbarung (für die sie notwendig und
angemessen sein muss) nicht wettbewerbsbeschränkend ist. Die
Ancillary-Restraints-Doktrin kann deswegen nicht zur Anwen-
dung kommen, wenn eine Vereinbarung schon ihrer Natur nach
schädlich für den Markt ist und daher eine Beschränkung des
Wettbewerbs bezweckt. Für Wouters/Meca-Medina müsste das-
selbe gelten. Demgegenüber wurde in der Lit argumentiert, dass
Wouters/Meca-Medina die Möglichkeit eröffnete, dass auch be-
zweckte Wettbewerbsbeschränkungen vom Anwendungsbereich
des Art 101 Abs 1 AEVU ausgenommen sein können.

Diese Leseart ist jedoch zu weit gegriffen. Es ist richtig, dass
der EuGH weder in Wouters noch in Meca-Medina explizit da-
rauf hinwies, dass eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung
nicht von der Ancillary-Restraints-Doktrin profitieren kann.
Nach der grundlegenden Prämisse der Doktrin kann eine be-
zweckte Wettbewerbsbeschränkung jedoch nicht erfasst sein:
Wenn eine Wettbewerbsbeschränkung (so etwa die Anti-Do-
ping-Bestimmung) zur Realisierung der im Allgemeininteresse
liegenden und somit nicht wettbewerbswidrigen Ziele (etwa
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Gesundheit und Chancengleichheit) tatsächlich notwendig ist,
kann diese Beschränkung nicht ihrer Natur nach schädlich für
das gute Funktionieren des normalen Wettbewerbs48 und somit
inhärent wettbewerbswidrig (restrictive by object) sein.49

Folgerichtig kam der EuGH auch in zwei neueren Entschei-
dungen50 zur Frage, ob die Festsetzung von Mindesthonoraren
für Rechtsanwälte und die Vereinheitlichungsvorschriften für
Notargebühren durch einen Berufsverband mit Art 101 AEUV
vereinbar sind, zu einer konsequenten Antwort: Eine nationale
Regelung, die Mindesthonorare für Rechtsanwälte vorschreibt
(und es einem Rechtsanwalt und seinem Mandanten nicht er-
laubt, eine Vergütung zu vereinbaren, die unter dem Mindestho-
norar liegt), ist eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung nach
Art 101 Abs 1 AEUV.51 Selbiges galt für den Beschluss der litaui-
schen Notariatskammer, mit dem die Art und Weise, in der die
Notare die Höhe der für die Ausübung ihrer Tätigkeiten in Rech-
nung gestellten Gebühren berechnen, vereinheitlicht wird.52 Der
EuGH wies explizit darauf hin, dass bei Vorliegen einer bezweck-
tenWettbewerbsbeschränkung die angeblich mit dieser Regelung
verfolgten legitimen Ziele nicht geltend gemacht werden können,
um „das fragliche Verhalten dem in Art 101 Abs 1 AEUV enthal-
tenen Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen
und Verhaltensweisen zu entziehen.“53

Zurück zum Sport: Während nach den Schlussanträgen des GA in
den Urteilen SuperLeague und ISU eine tiefergreifendere Ausei-
nandersetzung zumKonzept der Ancillary-Restraints-Doktrin so-
wie zu Wouters/Meca-Medina erwartet wurde, machte der EuGH
kurzen Prozess. Er hielt in beiden Fällen iW gleichlautend fest,
dass diese Rsp nicht anwendbar ist, wenn es sich um Verhaltens-
weisen handelt, die unabhängig davon, ob sie von einer Vereini-
gung wie Berufs- oder Sportverbänden54 ausgehen oder nicht,
„und unabhängig davon, welche legitimen Ziele im öffentlichen In-
teresse zu ihrer Unterstützung geltend gemacht werden könnten“,
ihrer Natur nach gegen Art 101 AEUV verstoßen.55 Der EuGH
kam iS SuperLeague somit zum Ergebnis, dass die Genehmigungs-
vorschriften der FIFA und UEFA und die Androhung von Sank-
tionen eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung darstellen.

Weder die in Frage stehenden Genehmigungsvorschriften der
UEFA und FIFA noch die Vorabgenehmigungsregeln der ISU
hielten den Kriterien stand, die der EuGH für wesentlich ansah.56
Mitentscheidend dafür war, dass es keinen Rahmen gab, der ma-
terielle Kriterien und detaillierte Verfahrensmodalitäten vorsieht,
die geeignet sind, die Transparenz, Objektivität, Nichtdiskrimi-
nierung und Verhältnismäßigkeit der Vorschriften zu gewähr-
leisten57 (so auch in ISU).58 Ausgangspunkt für diese Beurteilung
war die oben skizzierte Argumentation des EuGH zur funktio-
nellen Einordnung der machthabenden Akteure mit Blick auf
Art 106 AEUV: Die in Frage stehenden Verbände haben einen
offensichtlichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern, indem sie
diesen den Zugang zum Markt verwehren und gleichzeitig die
eigene wirtschaftliche Tätigkeit begünstigen können.59 Ange-
sichts dessen bedürfte es besonderer Vorkehrungen, um einer
unsachlichen Selbstbevorzugung von FIFA und UEFA entgegen-
zuwirken. Diese konnte der Gerichtshof nicht erkennen.

Die Sanktionen, die sich in den öffentlichen Ankündigungen
von FIFA und UEFA materialisierten, wonach alle an der ESL
teilnehmenden Vereine oder Spieler von anderen von der FIFA

und der UEFA organisierten Wettbewerben ausgeschlossen wür-
den, trafen dasselbe rechtliche Schicksal.60 Für die Verwertungs-
vorschriften galten, in Abwesenheit einer objektiven Rechtferti-
gung nach Art 101 Abs 3 AEUV, gleichartige Überlegungen.61
Was die Schiedsverfahrensregeln der ISU betrifft, so kam der
EuGH zum Ergebnis, dass diese die festgestellte Zuwiderhand-
lung verstärkten.62

In Royal Antwerp überließ der EuGH es letztlich dem vorle-
genden Gericht zu beurteilen, ob die Home Grown Rules eine
Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken. Insb
müsste geprüft werden, ob diese einen Grad an Wettbewerbsbe-
schränkung erreichen, der es erlaubt, sie als bezweckte (by object)
Beschränkungen einzustufen (indem sie den Zugang von Profi-
vereinen zu ihren personellen Ressourcen beschränken, weil die-
se verpflichtet werden, eine Mindestzahl von im Inland ausge-
bildeten Spielern einzustellen).63

Im Ausgangsverfahren zu SuperLeague hat nun das vorlegende
Gericht zu prüfen, ob die in Rede stehenden Vorschriften der
FIFA und UEFA möglicherweise von Art 101 Abs 3 AEUV pro-
fitieren können.

Der EuGH mahnte bereits, dass, wenngleich die in Frage stehen-
den Vorschriften zwar grundsätzlich im Lichte der Grundsätze,
Werte und Spielregeln des Fußballs legitim erscheinen, das Vor-
handensein solcher Ziele, „so lobenswert sie auch sein mögen“, die
Verbände, die solche Vorschriften erlassen haben, nicht von ihrer
Verpflichtung entbindet nachzuweisen, dass die Verfolgung die-
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ser Ziele einerseits zu echten, quantifizierbaren Effizienzgewin-
nen führt und andererseits die durch die im Ausgangsverfahren
in Rede stehenden Regeln verursachten Wettbewerbsnachteile
ausgleicht.64 Ein aufgelegter Elfmeter für eine nachträgliche
Rechtfertigung sind diese Hinweise nicht.

Ausgehend von der bereits unter Art 101 AUEV zur Anwendung
gekommenen Kategorisierung der in Frage stehenden Verbände
mit Blick auf Art 106 AEUV kam der EuGH zu folgenden
Schlussfolgerungen: Wenn ein Unternehmen die Befugnis hat,
die Bedingungen für den Marktzugang potenziell konkurrieren-
der Unternehmen festzulegen oder durch eine Vorabgenehmi-
gung oder eine Verweigerung des Marktzugangs von Fall zu Fall
entscheiden kann, muss diese Befugnis bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllen, um nicht gegen Art 102 iVm Art 106 AEUV zu ver-
stoßen. Sie muss nämlich in einen Rahmen materieller Kriterien
eingebettet sein, die transparent, klar und präzise sind.65 Insb
muss die Macht der Verbände Beschränkungen, Verpflichtungen
und Kontrollen unterliegen, die geeignet sind, die Gefahr des
Missbrauchs einer beherrschenden Stellung hintanzuhalten.66

Die Genehmigungsvorschriften der FIFA und UEFA, verbun-
den mit den Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten, konnten den
Anforderungen transparent, klar und präzise nicht entsprechen.
Der EuGH kam daher zum Schluss, dass diese Vorschriften den
Missbrauchstatbestand einer marktbeherrschenden Stellung gem
Art 102 AEUV erfüllten.67

Der Gerichtshof betont dabei, dass die Rsp zuWouters/Meca-Me-
dina konsistent mit der Auslegung von Art 102 AEUV sein muss,
der das missbräuchliche Verhalten von marktbeherrschenden
Unternehmen verbietet (wiederum in der Leseart mit Art 106
AEUV). Insb weil die beiden Bestimmungen gleichzeitig zum
Tragen kommen können, wie die Urteile SuperLeague und Royal
Antwerp zeigen68, präzisiert der EuGH, dass sie unter Beachtung
ihrer jeweiligen Anwendungsbedingungen konsequent ange-
wandt werden müssen.69

Um zur Eingangsfrage zurückzukommen: Is football free after
SuperLeague? Der Entscheidung des EuGH kann nicht entnom-
men werden, dass die ESL rechtskonform gegründet und das
reaktive Verhalten von FIFA und UEFA jedenfalls wettbewerbs-
widrig und marktmissbräuchlich war. Gleiches gilt für ISU. Der
EuGH spricht Sportverbänden – auch solchen, denen die Orga-
nisation und Vermarktung eigener Bewerbe obliegt – nämlich
keinesfalls das Recht ab, Genehmigungsvorschriften für konkur-
rierende Bewerbe zu formulieren und durchzusetzen. Diese müs-
sen objektiven, transparenten und präzisen Kriterien mit ent-
sprechenden Verfahrensvorschriften unterliegen. Sonst liegt ein
Verstoß gegen Art 101 AEUV und/oder 102 AEUV vor. Die
UEFA erkennt dies richtig, indem sie das Urteil nicht als „Billi-
gung oder Bestätigung der sogenannten Super League“ auslegt.70
Tatsächlich wurde den machtbewussten Sportverbänden mit die-
sen Urteilen wohl eher die gelbe Karte gezeigt: Entweder es wer-
den wirksame Kontrollmechanismen unter Berücksichtigung
wettbewerblicher Gesichtspunkte installiert oder die Verbände
müssen sich dem Wettbewerb durch Konkurrenzligen stellen.

Die Reaktion der ESL zeigt – wenn man von einigen bewusst
aufsehenerregenden Marketingslogans absieht –, dass man sich
auf eine Verlängerung gefasst macht: Das ursprünglich geplante,
geschlossene Konzept, von dem aufgrund einseitiger Relega-
tionsvorschriften lediglich die Gründervereine profitiert hätten,
ist längst vom Tisch. Stattdessen orientiert sich das neue ESL-
Modell am bisherigen System der UEFA, in dem die Teilnahme
auf sportlicher Leistung basieren soll, permanente Mitglieder
nicht bevorzugt werden und die Teilnahmeberechtigung aus-
schließlich an den Erfolg in nationalen Ligen knüpft.71 Lediglich
die Frauenbewerbe stehen, am Rande bemerkt, im neuen wie
auch im alten ESL-Modell weiterhin im Abseits.72

Letztlich soll – bei allem Fokus auf Sport – nicht unterschätzt
werden, welche Implikationen die Urteile iS SuperLeague und
ISU auch auf andere Akteure außerhalb des Sportgeschehens ha-
ben können. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die vom
EuGH durchaus stringent angewandte Argumentation zu den
Ausflüssen von Art 106 AEUV auf Art 101 und 102 AEUV nicht
auf alle Unternehmen anwendbar sein soll, die eine ähnliche Po-
sition wie marktmächtige Sportverbände einnehmen.

Denkbar wäre dies etwa bei digitalen Plattformen. In Super-
League betont der EuGH, dass eine Verhaltensweise nicht nur
dann missbräuchlich sein kann, wenn sie Wettbewerb tatsächlich
oder potenziell einschränkt, indem gleich effiziente Wettbewer-
ber vom betreffenden Markt ausgeschlossen werden. Eine Ver-
haltensweise kann schon missbräuchlich sein, wenn nachweisbar
ist, dass sie bewirkte – oder sogar bezweckte –, potenzielle Wett-
bewerber in einem „früheren Stadium“ am Markteintritt zu hin-
dern.73 Die EK traf in den Amazon Marketplace/Amazon Buy
Box-Fällen eine ähnliche Aussage: Strukturelle Datenvorteile
von Amazon Retail gegenüber Drittverkäufern trugen zur Mar-
ginalisierung von Drittverkäufern und damit zur Beschränkung
ihrer Fähigkeit bei, sich zu rentablen Wettbewerbern von Ama-
zon Retail zu entwickeln.74 SuperLeague und Co sind damit mehr
als bloß Entscheidungen zum sportlichen Wettkampf.
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